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I.

1132

Führung des Landessiegels 
in abgewandelter Form durch 

Gutachterausschüsse für Grundstückswerte

RdErl. d. Innenministeriums v. 16. 1. 2006 
– 36 – 51.01.01 – 9210 –

Der RdErl. d. Ministers für Wohnungsbau und öffentli-
che Arbeiten v. 2. 2. 1967 – Z B 2 – 9216 (SMBl. NRW.
1132) wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2006 S. 42

2010

Hinweis auf die Änderung 
des Verwaltungszustellungsrechts

RdErl. d. Innenministeriums v. 18. 1. 2006 
– 56 – 36.07.01 –

Mein Runderlass vom 4. 10. 2002 (SMBl. NRW. 2010/
MBl. NRW. S. 1046) wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2006 S. 42

203205

Genehmigung 
von Dienstreisen der Leiterinnen 

und Leiter von Behörden und Einrichtungen 
und ihrer Bediensteten im Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie

RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie v. 6. 1. 2006 

– 102 – 20 – 07 –

Der RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft und Mittel-
stand, Technologie und Verkehr v. 29. 2. 2000 (SMBl.
NRW. 203205) wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2006 S. 42

2123

Neufassung der Berufsordnung, 
der Meldeordnung; 

Änderung der Gebührenordnung 
für die Registrierung von 

besonderen Qualifikationen und 
der Weiterbildungsordnung der 

Zahnärztekammer Westfalen-Lippe
vom 19. November 2005

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer West-
falen-Lippe hat in ihrer Sitzung am 19. November 2005
aufgrund des § 23 Abs. 1 Heilberufsgesetz vom 9. Mai
2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 148), – SGV. NRW. 2122 –
beschlossen: 

Artikel I

Die Berufsordnung der Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe wird wie folgt neu gefasst:

Berufsordnung der 
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 

vom 19. November 2005

Präambel

I. Abschnitt Allgemeine Grundsätze

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Allgemeine Berufspflichten

§ 3 Kammer

§ 4 Haftpflicht

§ 5 Fortbildung

§ 6 Qualität

§ 7 Verschwiegenheit

§ 8 Kollegialität

II. Abschnitt Ausübung des zahnärztlichen Berufs

§ 9 Praxis

§ 10 Vertretung

§ 11 Zahnarztlabor

§ 12 Zahnärztliche Dokumentation

§ 13 Gutachten

§ 14 Notfalldienst

§ 15 Honorar

III. Abschnitt Zusammenarbeit des Zahnarztes mit
Dritten

§ 16 Gemeinsame zahnärztliche Berufsausübung

§ 17 Zahnärzte und andere freie Berufe

§ 18 Angestellte Zahnärzte

§ 19 Praxismitarbeiter

IV. Abschnitt Berufliche Kommunikation

§ 20 Berufsbezeichnung, Titel und Grade 

§ 21 Information

§ 22 Praxisschild

Präambel

Die Berufsordnung regelt das Verhalten von Zahnärz-
ten* gegenüber Patienten, Kollegen, Mitarbeitern und
anderen Partnern im Gesundheitswesen. Mit der Fest-
legung von Berufsrechten und Berufspflichten dient die
Berufsordnung dem Ziel,

a) die Freiberuflichkeit des Zahnarztes zu gewähr-
leisten;

b) das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Zahn-
arzt und Patient zu erhalten und zu fördern;

c) die Qualität der zahnärztlichen Tätigkeit im Inte-
resse der Gesundheit der Bevölkerung sicherzu-
stellen;

d) das Ansehen des Zahnarztberufes zu wahren;

e) berufswürdiges Verhalten zu fördern und berufs-
unwürdiges Verhalten zu verhindern, um damit dem
Gemeinwohl zu dienen.

* formelle Bezeichnung gemäß § 1 Abs. 1 Zahnheilkundegesetz; im Inte-
resse einer leichteren Lesbarkeit wird auf die weibliche Form der
Berufsbezeichnung verzichtet.
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I. Abschnitt

Allgemeine Grundsätze

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Berufsordnung gilt für alle Mitglieder der
Zahnärztekammer und regelt deren Berufsrechte und 
-pflichten.

(2) Werden Zahnärzte, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Europäischen Wirtschaftsraumes niedergelassen sind
oder dort ihre berufliche Tätigkeit entfalten, vorüberge-
hend im Geltungsbereich dieser Berufsordnung zahn-
ärztlich tätig, ohne eine Niederlassung (Praxissitz) zu
begründen, so haben sie die Vorschriften dieser Berufs-
ordnung zu beachten.

§ 2

Allgemeine Berufspflichten

(1) Der Zahnarzt ist zum Dienst an der Gesundheit der
einzelnen Menschen und der Allgemeinheit berufen. Der
zahnärztliche Beruf ist seiner Natur nach ein freier
Beruf, der aufgrund besonderer beruflicher Qualifi-
kation persönlich, eigenverantwortlich und fachlich un-
abhängig in Diagnose- und Therapiefreiheit ausgeübt
wird.

(2) Der zahnärztliche Beruf ist mit besonderen Berufs-
pflichten verbunden.

Insbesondere ist der Zahnarzt verpflichtet,

a) seinen Beruf gewissenhaft und nach den Geboten der
ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit auszuüben,

b) die Regeln der zahnärztlichen Wissenschaft zu be-
achten,

c) dem ihm im Zusammenhang mit dem Beruf entge-
gengebrachten Vertrauen zu entsprechen,

d) sein Wissen und Können in den Dienst der Vorsorge,
der Erhaltung und der Wiederherstellung der Ge-
sundheit zu stellen.

(3) Der Zahnarzt hat das Recht seiner Patienten auf
freie Arztwahl zu achten.

(4) Der Zahnarzt kann aus wichtigem Grund die zahn-
ärztliche Behandlung ablehnen, insbesondere dann,
wenn er der Überzeugung ist, dass das notwendige Ver-
trauensverhältnis zwischen ihm und dem Patienten nicht
besteht. Seine Verpflichtung, in Notfällen zu helfen,
bleibt hiervon unberührt.

(5) Der Zahnarzt ist verpflichtet, die ihm aus seiner
zahnärztlichen Behandlungstätigkeit bekannt werden-
den unerwünschten Arzneimittelwirkungen der Arznei-
mittelkommission der deutschen Zahnärzteschaft mitzu-
teilen.

(6) Dem Zahnarzt ist es nicht gestattet, für die Verord-
nung und Empfehlung von Heil- oder Hilfsmitteln sowie
Materialien und Geräten von dem Hersteller oder Händ-
ler eine Vergütung oder sonstige wirtschaftliche Ver-
günstigung zu fordern oder anzunehmen.

§ 3

Kammer

(1) Der Zahnarzt ist verpflichtet, sich über die für die
Berufsausübung geltenden Vorschriften zu unterrichten
sowie diese und Auflagen der Zahnärztekammer zu be-
achten.

(2) Die Aufnahme und Änderung zahnärztlicher Tätig-
keit ist der Zahnärztekammer unverzüglich anzuzeigen;
die Zahnärztekammer kann hierzu Näheres regeln.

(3) Der Zahnarzt hat auf Anfragen der Kammer, welche
diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben an ihn
richtet, in angemessener Frist zu antworten.

(4) Ehrenämter der Zahnärztekammer sind gewissen-
haft, unparteiisch und uneigennützig auszuüben.

(5) Verstöße gegen Berufspflichten werden nach Maß-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen geahndet.

§ 4

Haftpflicht

Der Zahnarzt muss ausreichend gegen Haftpflichtan-
sprüche aus seiner beruflichen Tätigkeit versichert sein.

§ 5

Fortbildung

Der Zahnarzt, der seinen Beruf ausübt, ist verpflichtet,
sich in dem Umfange beruflich fortzubilden, wie es zur
Erhaltung und Entwicklung der zur Berufsausübung er-
forderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten notwendig ist.

§ 6

Qualität

Im Rahmen seiner Berufsausübung übernimmt der
Zahnarzt für die Qualität seiner Leistungen persönlich
die Verantwortung. 

§ 7

Verschwiegenheit

(1) Der Zahnarzt hat die Pflicht, über alles, was ihm in
seiner Eigenschaft als Zahnarzt anvertraut und bekannt
geworden ist, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu
wahren.

(2) Der Zahnarzt ist zur Offenbarung befugt, soweit er
von der Schweigepflicht entbunden wurde oder soweit
die Offenbarung zum Schutze eines höheren Rechtsgutes
erforderlich ist. Gesetzliche Aussage- und Anzeige-
pflichten bleiben davon unberührt.

(3) Der Zahnarzt hat alle in der Praxis tätigen Personen
über die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit zu be-
lehren und dies zu dokumentieren.

§ 8

Kollegialität

(1) Der Zahnarzt hat gegenüber allen Berufsangehöri-
gen jederzeit kollegiales Verhalten zu zeigen. Herabset-
zende Äußerungen über die Person, die Behandlungs-
weise oder das berufliche Wissen eines Kollegen sind
berufsunwürdig.

(2) Es ist insbesondere berufsunwürdig, einen Kollegen
aus seiner Behandlungstätigkeit oder als Mitbewerber
um eine berufliche Tätigkeit durch unlautere Handlun-
gen zu verdrängen.

(3) Zahnärzte sind grundsätzlich verpflichtet, sich ge-
genseitig zu vertreten. Der Zahnarzt darf eine Vertre-
tung, eine Notfall- oder Überweisungsbehandlung oder
eine Begutachtung über den begrenzten Auftrag und die
notwendigen Maßnahmen hinaus nicht ausdehnen.

(4) Der Zahnarzt darf den von einem anderen Zahnarzt
oder Arzt erbetenen Beistand ohne zwingenden Grund
nicht ablehnen.

(5) Es ist dem Zahnarzt nicht gestattet für die Zuwei-
sung von Patienten oder Untersuchungsmaterial ein
Entgelt oder andere Vorteile sich versprechen oder
gewähren zu lassen oder selbst zu versprechen oder zu
gewähren.

II. Abschnitt

Ausübung des zahnärztlichen Berufs

§ 9

Praxis

(1) Die Berufsausübung des selbstständigen Zahnarztes
ist an einen Praxissitz gebunden. Die Kammer kann vom
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Gebot nach Satz 1 in besonderen Einzelfällen Ausnah-
men zulassen, wenn sichergestellt ist, dass berufsrechtli-
che Belange nicht beeinträchtigt werden.

(2) Die Ausübung des zahnärztlichen Berufes des selbst-
ständigen Zahnarztes in zwei weiteren eigenen Praxen
oder an anderen Orten als dem Praxissitz, ist zulässig,
wenn in jedem Einzelfall die ordnungsgemäße Versor-
gung der Patienten sichergestellt wird. Die Tätigkeit
außerhalb eigener Praxen setzt zudem voraus, dass die
Einhaltung der Berufspflichten sowohl am Ort der
Niederlassung als auch am Ort der Tätigkeit gewähr-
leistet ist. 

(3) Die zahnärztliche Praxis muss die für eine ordnungs-
gemäße Behandlung und für einen Notfall erforderliche
Einrichtung enthalten und sich in einem entsprechenden
Zustand befinden.

(4) Übt der Zahnarzt neben seiner Tätigkeit als Zahn-
arzt eine nichtärztliche heilkundliche Tätigkeit aus, so
muss die Ausübung sachlich, räumlich und organisato-
risch sowie für den Patienten erkennbar von seiner
zahnärztlichen Tätigkeit getrennt sein.

(5) Beim Betrieb einer Praxisklinik ist zu gewährleisten,
dass:

a) eine umfassende zahnärztliche und pflegerische Be-
treuung – im Falle einer stationären Aufnahme rund
um die Uhr – sichergestellt ist;

b) die notwendigen Voraussetzungen für eine Notfall-
intervention beim entlassenen Patienten erfüllt sind;

c) die baulichen, apparativ-technischen und hygieni-
schen Voraussetzungen für die stationäre Aufnahme
von Patienten gewährleistet sind.

§ 10

Vertretung

(1) Steht der Zahnarzt während seiner angekündigten
Behandlungszeiten nicht zur Verfügung, so hat er für
eine entsprechende Vertretung zu sorgen. Name, An-
schrift und Telefonnummer eines Vertreters außerhalb
der Praxis sind in geeigneter Form bekannt zu geben.

(2) Im Falle des Verzichts, der Rücknahme oder des
Widerrufs der Approbation oder der Erlaubnis zur Aus-
übung der Zahnheilkunde nach § 13 Zahnheilkundege-
setz ist eine Vertretung nicht zulässig. Zahnärzte, gegen
die ein vorläufiges Berufsverbot verhängt worden ist
oder deren Befugnis zur Ausübung des zahnärztlichen
Berufes ruht, dürfen nur mit Zustimmung der zuständi-
gen Zahnärztekammer vertreten werden.

(3) Die Praxis eines verstorbenen Zahnarztes kann unter
dessen Namen bis zu einem halben Jahr vertretungs-
weise durch einen befugten Zahnarzt fortgeführt wer-
den. Der Zeitraum kann in besonderen Fällen durch die
Zahnärztekammer verlängert werden.

§ 11

Zahnarztlabor

Der Zahnarzt ist berechtigt, im Rahmen seiner Praxis
ein zahntechnisches Labor zu betreiben oder sich an
einem gemeinschaftlichen zahntechnischen Labor meh-
rerer Zahnarztpraxen zu beteiligen. Das Zahnarztlabor
kann auch in angemessener räumlicher Entfernung zu
der Praxis liegen.

§ 12

Zahnärztliche Dokumentation

(1) Der Zahnarzt ist verpflichtet, Befunde und Behand-
lungsmaßnahmen chronologisch und für jeden Patienten
getrennt zu dokumentieren (zahnärztliche Dokumenta-
tion) und mindestens zehn Jahre aufzubewahren, soweit
nicht nach gesetzlichen Vorschriften eine längere Auf-
bewahrungspflicht besteht. Abweichend davon sind
zahnärztliche Modelle, die zur zahnärztlichen Dokumen-
tation notwendig sind, mindestens zwei Jahre aufzube-
wahren. Die Modellaufbewahrung kann auch durch eine

maßstabsgerechte fotografische Dokumentation ersetzt
werden.

(2) Zahnärztliche Dokumentationen, auch auf elektro-
nischen Datenträgern, sind Urkunden und entsprechend
den gesetzlichen und vertragsrechtlichen Vorschriften
aufzubewahren. Beim Umgang mit zahnärztlichen
Dokumentationen sind die Bestimmungen über die
ärztliche Schweigepflicht und den Datenschutz zu be-
achten.

(3) Der Zahnarzt hat einem vor-, mit- oder nachbehan-
delnden Zahnarzt oder Arzt sowie einem begutachten-
den Zahnarzt oder Arzt auf Verlangen seine zahnärzt-
lichen Dokumentationen vorübergehend zu überlassen
und ihn über die bisherige Behandlung zu informieren,
soweit das Einverständnis des Patienten vorliegt oder
dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

(4) Der Zahnarzt hat dem Patienten auf dessen Verlan-
gen in die ihn betreffenden zahnärztlichen Dokumenta-
tionen Einsicht zu gewähren. Auf Verlangen sind dem
Patienten Kopien der Unterlagen gegen Erstattung der
Kosten herauszugeben.

(5) Der Zahnarzt hat dafür zu sorgen, dass seine zahn-
ärztlichen Dokumentationen nach Aufgabe und/oder
Übertragung der Praxis unter Beachtung der gesetz-
lichen Vorschriften ordnungsgemäß verwahrt werden.

§ 13

Gutachten

(1) Der Zahnarzt hat Gutachten neutral, unabhängig
und sorgfältig zu erstellen. Dem Zahnarzt ist die Begut-
achtung zahnärztlicher Leistungen und Gebührenbe-
rechnungen anderer Zahnärzte nur im Auftrag von Ge-
richten, im amtlichen Auftrag, oder wenn er als Gutach-
ter von der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe namhaft
gemacht worden ist, gestattet.

(2) Der Zahnarzt darf einen Patienten, der ihn zum
Zwecke einer Begutachtung aufsucht, vor Ablauf von
24 Monaten nach Abgabe des Gutachtens nicht behan-
deln. Dies gilt nicht für Notfälle.

§ 14

Notfalldienst

(1) Der in eigener Praxis tätige Zahnarzt ist verpflich-
tet, am Notfalldienst teilzunehmen. Die Verpflichtung
gilt für den festgelegten Notfalldienstbezirk.

(2) Auf Antrag kann die Zahnärztekammer einen Zahn-
arzt aus schwerwiegenden Gründen vom Notfalldienst
ganz, teilweise oder vorübergehend befreien.

Dies gilt insbesondere:

a) bei körperlichen Behinderungen,

b) bei besonders belastenden familiären Pflichten,

c) bei Teilnahme am klinischen Bereitschaftsdienst mit
Notfallversorgung.

(3) Einzelheiten über die Einrichtung und Durch-
führung des Notfalldienstes sowie über die Befreiung
von der Verpflichtung zur Teilnahme am Notfalldienst
werden durch die Notfalldienstordnung, die Bestandteil
dieser Berufsordnung ist (Anlage), geregelt.

(4) Die Einrichtung eines Notfalldienstes entbindet den
behandelnden Zahnarzt nicht von seiner Verpflichtung,
für die Betreuung seiner Patienten in dem Umfange
Sorge zu tragen, wie es deren Krankheitszustand er-
fordert.

(5) Der Zahnarzt hat sich auch für den Notfalldienst
fortzubilden, sofern er nicht gemäß Absatz 2 auf Dauer
von der Teilnahme am Notfalldienst befreit ist.

§ 15

Honorar

(1) Die Honorarforderung des Zahnarztes muss ange-
messen sein.
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(2) Vor umfangreichen Behandlungen soll der Patient
auf die voraussichtliche Höhe der Gesamtkosten hinge-
wiesen werden. Treten im Laufe der Behandlung Um-
stände auf, die wesentlich höhere Gebühren auslösen, ist
dies dem Patienten unverzüglich mitzuteilen.

(3) Der Zahnarzt darf eine Notfallbehandlung nicht von
einer Vorleistung abhängig machen.

III. Abschnitt

Zusammenarbeit mit Dritten

§ 16

Gemeinsame 
zahnärztliche Berufsausübung

(1) Zahnärzte dürfen ihren Beruf einzeln oder gemein-
sam in allen für den Zahnarztberuf zulässigen Gesell-
schaftsformen ausüben, wenn ihre eigenverantwortliche,
medizinisch unabhängige sowie nicht gewerbliche Be-
rufsausübung gewährleistet ist. Der Patient soll über
den ihn behandelnden Zahnarzt in geeigneter Weise
informiert werden.

(2) Die Zugehörigkeit zu mehreren Berufsausübungs-
gemeinschaften ist nur im Rahmen von § 9 zulässig. Die
Berufsausübungsgemeinschaft erfordert einen gemeinsa-
men Praxissitz. Eine Berufsausübungsgemeinschaft von
Zahnärzten mit mehreren Praxissitzen ist zulässig, wenn
an dem jeweiligen Praxissitz verantwortlich mindestens
ein Mitglied der Berufsausübungsgemeinschaft hauptbe-
ruflich tätig ist.

(3) Die Gesellschaftsverträge sind der Kammer vorzu-
legen.

§ 17

Zahnärzte und andere freie Berufe

(1) Zahnärzte können sich auch mit selbstständig täti-
gen und zur eigenverantwortlichen Berufsausübung
berechtigten Angehörigen anderer Heilberufe oder staat-
licher Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen in den
rechtlich zulässigen Gesellschaftsformen zusammen-
schließen, wenn ihre eigenverantwortliche, medizinisch
unabhängige sowie nicht gewerbliche Berufsausübung
gewährleistet ist. Die Regelung in § 9 Abs. 4 gilt ent-
sprechend.

(2) Einem Zahnarzt ist gestattet, in Partnerschaften ge-
mäß § 1 Abs. 1 und 2 PartGG mit Angehörigen anderer
Berufe als den in Absatz 1 beschriebenen zusammen zu
arbeiten, wenn er in der Partnerschaft nicht die Zahn-
heilkunde am Menschen ausübt.

(3) § 16 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 18

Angestellte Zahnärzte

(1) Der Zahnarzt darf nur solche Personen als Zahn-
ärzte anstellen, denen die Ausübung der Zahnheilkunde
nach dem Zahnheilkundegesetz (ZHG) erlaubt ist.

(2) Die Beschäftigung angestellter Zahnärzte in einer
Zahnarztpraxis setzt die Leitung durch einen nieder-
gelassenen Zahnarzt voraus.

(3) Es ist berufsunwürdig, einen Kollegen ohne ausrei-
chend angemessene Vergütung zu beschäftigen oder eine
solche Beschäftigung zu bewirken oder zu dulden.

§ 19

Praxismitarbeiter

(1) Bei der Ausbildung von Zahnmedizinischen Fach-
angestellten sind die für die Berufsausbildung gelten-
den Vorschriften zu beachten. Der Zahnarzt hat dafür
Sorge zu tragen, dass den Auszubildenden insbeson-
dere jene Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt wer-
den, die zum Erreichen des Ausbildungszieles erforder-
lich sind.

(2) Der Zahnarzt darf Praxismitarbeiter nur für Auf-
gaben einsetzen, für die sie ausreichend qualifiziert sind.
Bei der Delegation von Tätigkeiten ist der Rahmen
des § 1 Abs. 5 und 6 Zahnheilkundegesetz (ZHG) zu
beachten.

(3) Der Zahnarzt ist dafür verantwortlich, dass die
Praxismitarbeiter am Patienten nur unter seiner Auf-
sicht und Anleitung tätig werden. 

IV. Abschnitt

Berufliche Kommunikation

§ 20

Berufsbezeichnung, 
Titel und Grade

(1) Der Zahnarzt führt die Berufsbezeichnung „Zahn-
arzt“.

(2) Akademische Titel und Grade dürfen nur in der in
Deutschland amtlich anerkannten Form geführt werden.

(3) Der Zahnarzt darf nach zahnärztlichem Weiterbil-
dungsrecht erworbene Bezeichnungen (Fachzahnarztbe-
zeichnungen) führen.

§ 21 

Information

(1) Dem Zahnarzt sind sachliche Informationen über
seine Berufstätigkeit gestattet. Berufswidrige Werbung
ist dem Zahnarzt untersagt. Berufswidrig ist insbeson-
dere eine anpreisende, irreführende, herabsetzende oder
vergleichende Werbung. Der Zahnarzt darf eine berufs-
widrige Werbung durch Dritte weder veranlassen noch
dulden und hat dem entgegen zu wirken.

(2) Besondere personenbezogene Qualifikationen dürfen
ausgewiesen werden, sofern die Qualifikationen sich nur
auf fachlich und von der Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe anerkannte Teilbereiche der Zahnmedizin bezie-
hen. Die Angaben haben sachgerecht zu erfolgen und
dürfen nicht irreführend sein. Die Ankündigung beson-
derer Qualifikationen ist der Zahnärztekammer anzuzei-
gen. Der Vorstand der Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe kann Einzelheiten, die sich auch auf die Art und
Anzahl sowie die Kombinationsmöglichkeiten der an-
kündigungsfähigen Qualifikationen beziehen können, in
Ausführungsbestimmungen regeln.

(3) Die Ankündigung besonderer Qualifikationen ist in
Verzeichnissen nur dann zulässig, wenn die Systematik
zwischen den nach der Weiterbildungsordnung erworbe-
nen Qualifikationen einerseits und den besonderen
Qualifikationen, die nicht auf Weiterbildung beruhen,
andererseits, unterscheidet.

(4) Der Zahnarzt, der eine nicht nur vorübergehende be-
legzahnärztliche oder konsiliarische Tätigkeit ausübt,
darf auf diese Tätigkeit hinweisen.

(5) Es ist dem Zahnarzt untersagt, seine zahnärztliche
Berufsbezeichnung für gewerbliche Zwecke zu verwen-
den oder ihre Verwendung für gewerbliche Zwecke zu
gestatten.

(6) Eine Einzelpraxis sowie eine Berufsausübungs-
gemeinschaft darf nicht als Akademie, Institut, Poli-
klinik, Zentrum, Ärztehaus oder als ein Unternehmen
mit Bezug zu einem gewerblichen Betrieb bezeichnet
werden.

§ 22

Praxisschild

(1) Der niedergelassene Zahnarzt hat am Praxissitz die
Ausübung des zahnärztlichen Berufes durch ein Praxis-
schild kenntlich zu machen.

(2) Der Zahnarzt hat auf seinem Praxisschild seinen
Namen und seine Berufsbezeichnung anzugeben. Zahn-
ärzte, die ihren Beruf gemeinsam ausüben, haben unter
Angabe des Namens aller in der Berufsausübungs-



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 2. Februar 200646

gemeinschaft zusammengeschlossenen Zahnärzte, ein
gemeinsames Praxisschild zu führen.

(3) Wer die Praxis eines anderen Zahnarztes übernimmt,
darf neben seinem Praxisschild das Praxisschild dieses
Zahnarztes nicht länger als ein Jahr weiterführen.

Anlage zu § 14 Abs. 3

Notfalldienstordnung

§ 1

Teilnahmepflicht

Jeder in eigener Praxis tätige Zahnarzt ist verpflichtet,
am zahnärztlichen Notfalldienst teilzunehmen. Der
Notfalldienst ist in den sprechstundenfreien Zeiten
abzuhalten.

Der Notfalldienst wird als Bereitschaftsdienst mit der
Pflicht zur Notfallversorgung oder durch Anwesenheit in
der Praxis zu festen Zeiten wahrgenommen.

Der Notfalldienst ist öffentlich bekannt zu geben.

§ 2

Notfalldienstbezirke

Die Heranziehung zum Notfalldienst erfolgt am Sitz der
Praxis für den von der Zahnärztekammer festgelegten
Notfalldienstbezirk. Notfalldienstbezirke werden unter
Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten, insbe-
sondere der Zahl der teilnehmenden Zahnärzte, der Be-
völkerungszahl, der topographischen Verhältnisse und
Verkehrsverbindungen so eingerichtet, dass der Zahn-
arzt in angemessener Entfernung erreichbar ist und dass
eine für jeden Notfalldienstbezirk gleichmäßige Be-
lastung aller teilnehmenden Zahnärzte gewährleistet
wird.

§ 3

Heranziehung zum Notfalldienst

Die zur Teilnahme am Notfalldienst verpflichteten
Zahnärzte werden durch die Zahnärztekammer durch
die Übersendung der regionalen Notdienstlisten, aus der
die Einteilung des einzelnen Zahnarztes hervorgeht, zum
Notfalldienst herangezogen. Die Heranziehung wird
grundsätzlich in alphabetischer Reihenfolge vorgenom-
men. Bei der Einteilung der Zahnärzte können auch
örtliche Gesichtspunkte in den regionalen Notfalldienst-
bezirken berücksichtigt werden.

Die Einteilung zum Notfalldienst erfolgt jeweils für
mindestens ein halbes Jahr. Ist ein Zahnarzt an der
Wahrnehmung des Notfalldienstes verhindert, hat er
selbst für eine Vertretung zu sorgen und dies der für ihn
zuständigen Bezirksstelle bzw. dem von der Bezirksstelle
Beauftragten für den zahnärztlichen Notfalldienst mit-
zuteilen.

§ 4

Notfalldienstzeiten

Der Notfalldienst wird in den sprechstundenfreien
Zeiten durchgeführt. Als sprechstundenfreie Zeit gelten
grundsätzlich die Zeiten Montag, Dienstag, Donnerstag
und Freitag von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr des folgenden
Tages. Mittwoch von 13.00 Uhr bis 8.00 Uhr des fol-
genden Tages, samstags, sonntags und feiertags von
8.00 Uhr bis 8.00 Uhr des folgenden Tages. Die Bezirks-
stelle kann für den sie betreffenden Notfalldienstbezirk
mit Zustimmung des Kammervorstandes abweichende
sprechstundenfreie Zeiten festlegen, solange die zahn-
medizinische Versorgung der Patienten gewährleistet
bleibt.

§ 5

Vergütung

Die Vergütung der zahnärztlichen Leistung im Notfall-
dienst regelt sich nach der amtlichen Gebührenordnung
oder nach den geltenden Gebührenverträgen. Nichtkas-
senzahnärzte haben bei der Durchführung der Notfall-
versorgung bei Kassenpatienten Anspruch auf eine Ver-
gütung, die im gleichen Falle einem Kassenzahnarzt zu-
stehen würde. Die Forderung richtet sich in diesem Fall
ausschließlich gegen die Kassenzahnärztliche Vereini-
gung.

§ 6

Befreiung

(1) Jeder zur Teilnahme am Notfalldienst verpflichtete
Zahnarzt kann auf Antrag ganz, teilweise oder vorüber-
gehend aus schwerwiegenden Gründen befreit werden.
Schwerwiegende Gründe bei körperlicher Behinderung,
bei besonders belastenden familiären Pflichten und bei
Teilnahme an einem klinischen zahnärztlichen Bereit-
schaftsdienst mit Notfallversorgung liegen dann vor,
wenn unter Berücksichtigung der Gesamtumstände und
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die Teilnahme
unzumutbar ist. Eine körperliche Behinderung ist als
schwerwiegender Grund in der Regel bei einer Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit von mehr als 70 % bei gleich-
zeitig aus diesem Grunde eingeschränkter Praxistätig-
keit anzunehmen.

(2) Die Befreiungsgründe sind von dem Antragsteller
nachzuweisen. Körperliche Behinderungen sind durch
behördliche Bescheinigungen oder ärztliche Atteste zu
belegen.

(3) Die von einer Teilnahme am Notfalldienst befreiten
Zahnärzte sind verpflichtet, der Kammer von sich aus
unverzüglich anzuzeigen, wenn in den Umständen, die
zur Befreiung geführt haben, eine Änderung eingetreten
ist.

Artikel II

Die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe erlässt folgende
Meldeordnung:

Meldeordnung der 
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 

vom 19. November 2005

§ 1

Jeder Zahnarzt, der im Landesteil Westfalen-Lippe
seinen Beruf ausübt, oder falls er seinen Beruf nicht
ausübt, seinen Wohnsitz hat, ist verpflichtet, sich unver-
züglich bei der Zahnärztekammer anzumelden, sofern
gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes regeln.

§ 2

Die Anmeldung kann persönlich oder schriftlich bei
der Zahnärztekammer erfolgen. Für die Anmeldung
sind die Vordrucke der Zahnärztekammer zu verwen-
den, die vollständig auszufüllen und mit amtlich be-
glaubigten Abschriften der Bestallungs- und Promo-
tionsurkunde sowie sonstigen mit der Berufsausübung
zusammenhängenden Urkunden einzureichen sind. Ur-
kunden in nicht deutscher Sprache ist eine beglaubigte
oder von einem öffentlich bestellten oder beeidigten
Dolmetscher oder Übersetzer angefertigte Übersetzung
beizufügen.

§ 3

Jede Aufnahme, Änderung und Beendigung einer zahn-
ärztlichen Tätigkeit sowie Wechsel des gewöhnlichen
Aufenthalts sind meldepflichtig.
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§ 4

Für jede Kammerangehörige und jeden Kammerange-
hörigen wird auf Antrag ein Mitgliedsausweis ausge-
stellt. Hierzu ist ein Lichtbild (4 x 6 cm) einzureichen.
Bei Wegfall der Mitgliedschaft ist der Mitgliedsausweis
der Zahnärztekammer unverzüglich und unaufge-
fordert zurückzugeben. Der Verlust des Mitgliedsaus-
weises ist der Zahnärztekammer unverzüglich mitzu-
teilen.

Artikel III

Die Gebührenordnung der Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe für die Registrierung von besonderen Qualifika-
tionen vom 30. 11. 2001/16. 5. 2003 (SMBl. NRW. 2123)
wird wie folgt geändert:

In Artikel I Abs. I wird die Angabe „§ 20“ durch die
Angabe „§ 21“ ersetzt.

Artikel IV

Die Weiterbildungsordnung vom 16. Mai 1998 (SMBl.
NRW. 2123) wird wie folgt geändert:

1

In § 1 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Umwelt“
die Wörter „und geschlechtsspezifischer Unterschiede
sowie die“ eingefügt.

2

§ 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 3 werden nach den Wörtern „von
dieser“ die Wörter „– unter besonderer Berücksich-
tigung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf –“
eingefügt, 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„Tätigkeiten in eigener Praxis sind auf die Weiter-
bildungszeiten nicht anrechnungsfähig.“.

3

§ 4 wird wie folgt geändert:

a) An Absatz 3 werden die folgenden Sätze 3 und 4
angehängt:

„Die Beschäftigung einer Assistentin oder eines
Assistenten ist der Zahnärztekammer unverzüglich
mitzuteilen. Die Beschäftigung von mehr als einer
Assistentin oder einem Assistenten bedarf der vor-
herigen Genehmigung der Zahnärztekammer.“,

b) in Absatz 5 werden nach dem Wort „Ermächti-
gung“ die Wörter „und über die Zulassung als
Weiterbildungsstätte“ eingefügt; Satz 2 wird ge-
strichen.

4

§ 7 Abs. 6 wird gestrichen.

Artikel V

Die Neufassungen der Berufsordnung, die Meldeord-
nung, die Änderung der Gebührenordnung für die
Registrierung von besonderen Qualifikationen sowie die
Änderung der Weiterbildungsordnung vom 19. Novem-
ber 2005 treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung im
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Berufsordnung vom 11. Mai
1996 in der bis zu dem Zeitpunkt gültigen Fassung außer
Kraft.

Für Berufsrechtsverstöße, die sich auf die Berufsordnung
vom 11. Mai 1996 stützen, gilt diese fort, sofern sie nicht
verjährt sind.

Genehmigt.

Düsseldorf, den 14. Dezember 2005

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Az.: III 7 – 0810.73/74.1/77 –

Im Auftrag

G o d r y

Ausgefertigt zum Zwecke der Veröffentlichung im Minis-
terialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen

Münster, den 21. Dezember 2005

Dr. Walter  D i e c k h o f f

Präsident der Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe

– MBl. NRW. 2006 S. 42

2160

Zulassung als Träger 
des Freiwilligen Sozialen Jahres

Bek. d. Ministeriums für Generationen, 
Frauen, Familie und Integration v. 12. 1. 2006 

– 315 – 6056.2/6056.2.0 –

Die Bek. d. Ministeriums für Generationen, Familie,
Frauen und Integration v. 28. 11. 2005 (SMBl. NRW.
2160) wird bei II. wie folgt geändert:

Bei dem Träger „Internationaler Christlicher Jugendaus-
tausch e. V., Sitz Wuppertal (am 5. März 2003)“ werden
die Worte „– befristet bis 31. März 2006 –“ gestrichen. 

– MBl. NRW. 2006 S. 47

2315

Geschäftsprüfung 
der Gutachterausschüsse zur 

Ermittlung von Grundstückswerten

RdErl. d. Innenministeriums v. 16. 1. 2006 
– 36 – 51.01.01 – 9210 – 

Der RdErl. d. Ministers für Landesplanung, Wohnungs-
bau und öffentliche Arbeiten v. 13. 2. 1964 – ZB1 – 3.832
(SMBl. NRW. 2315) wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2006 S. 47
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2315

Zusammenarbeit 
bei der Führung von Kaufpreissammlungen 

für unbebaute Grundstücke

RdErl. d. Innenministeriums v. 16. 1. 2006 
– 36 – 51.01.01 – 9210 – 

Der Gem. RdErl. d. Finanzministers S 3236 – 1 – VC 1
u. d. Ministers für Landesplanung, Wohnungsbau und
öffentliche Arbeiten v. 13. 3. 1964 – Z C 2 – 9213 (SMBl.
NRW. 2315) wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2006 S. 48

2315

a) Haftung des Landes bei 
Amtspflichtverletzungen der Mitglieder 

der nach dem Bundesbaugesetz 
gebildeten Gutachterausschüsse; 

b) Unfallversicherungsschutz 
für die ehrenamtlichen Mitglieder 

der Gutachterausschüsse

RdErl. d. Innenministeriums v. 16. 1. 2006 
– 36 – 51.01.01 – 9210 – 

Der RdErl. d. Ministers für Landesplanung, Wohnungs-
bau und öffentliche Arbeiten v. 10. 9. 1964 – Z B 1 – 3.832
(SMBl. NRW. 2315) wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2006 S. 48

71247

Richtlinien über die 
Gewährung von arbeitsplatzschaffenden 

Existenzgründungshilfen für 
Handwerksmeister/-innen 

(Meistergründungsprämie NRW)

RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie v. 11. 1. 2006 

– 322 – 71 – 65 – 

Mein RdErl. vom 3. 5. 2004 (SMBl. NRW. 71247) wird
wie folgt geändert:

1

In Ziffer 1 werden die Worte „außerhalb der NRW/EU-
Ziel 2-Gebiete“ gestrichen. 

2

Ziffer 5.4 wird wie folgt neu gefasst:

„5.4

Höhe des Zuschusses 

5 000 Euro, in den NRW/EU-Ziel 2-Gebieten: 10 000
Euro.“

3

In Ziffer 7.1.1 wird der zweite Absatz gestrichen.

4

Ziffer 8 wird wie folgt neu gefasst:

„8 

Laufzeit

Die Änderungen treten zum 1. 1. 2006 in Kraft. Die
Richtlinien sind bis zum 31. 12. 2010 befristet.“

– MBl. NRW. 2006 S. 48

7861

Richtlinien
über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von landwirtschaftlichen 
Betrieben in benachteiligten Gebieten 

(Ausgleichszulage) und in Gebieten 
mit umweltspezifischen Einschränkungen 

(Ausgleichszahlung)

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz v. 30. 12. 2005 
– II – 3 – 2114/05; III – 9 – 941.00.05.03 – 

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung
und Landwirtschaft v. 18. 6. 2000 (MBl. NRW. S. 764)
wird wie folgt geändert:

1

In Nummer 1.1 werden in Satz 1 nach der Angabe
„14. Juli 1986“ die Wörter „, zuletzt geändert mit Ent-
scheidung der Kommission Nr. 97/172/EG vom 10. Feb-
ruar 1997 (ABl. L 72/1),“ eingefügt.

2

In Nummer 1.2 erhält der letzte Absatz folgende Fas-
sung:

„Rechtsgrundlage zur Gewährung der Ausgleichszulage
ist das Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
(GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der je-
weils gültigen Fassung sowie die Verordnung (EG)
Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 (ABl. L 160/80
v. 26. 6. 1999) in Verbindung mit Verordnung (EG)
Nr. 817/2004 vom 29. April 2004 (ABl. L 153/30 v.
30. 4. 2004) in den jeweils gültigen Fassungen. Rechts-
grundlage zur Gewährung der Ausgleichszahlung ist
die Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 in Verbindung mit Verordnung (EG)
Nr. 817/2004 vom 29. April 2004 in den jeweils gültigen
Fassungen.“

3

In Nummer 4.3 erhält Satz 1 folgende Fassung:

„Die Ausgleichszahlung nach Nr. 2.2 wird nur für
Dauergrünland (Nrn. 459 und 480 des Verzeichnisses
der anzugebenden Kulturarten zum Sammelantrag
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 (ABl. L 270/1
v. 21. 10. 2003)) gewährt.“

4

In Nummer 5.5.1 erhält Satz 1 folgende Fassung:

„Bemessungsgrundlage für die Ausgleichszulage in
Gebieten nach Nr. 2.1 ist die bewirtschaftete Fläche mit
den Nummern 421– 424, 459, 480, 573 und 950 des



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 2. Februar 2006 49

Verzeichnisses der anzugebenden Kulturarten zum
Sammelantrag gemäß Verordnung (EG) Nr. 1782/2003
im Ausgleichzulagengebiet.“

5

Die Nummer 6.5 erhält folgende Fassung:

„6.5

Werden in Gebieten nach Nr. 2.2 durch die zuständigen
Behörden Verstöße gegen Bestimmungen der geltenden
Schutzgebietsverordnungen festgestellt, so wird die
Ausgleichszahlung in dem entsprechenden Jahr nach
den Artikeln 50, 51, 53 und 68 der Verordnung (EG)
Nr. 796/2004 der Kommission vom 21. April 2004 (ABl.
L 141/18 v. 30. 4. 2004) in der jeweils gültigen Fassung
gekürzt.“

6

Die Nummer 7.1 erhält folgende Fassung:

„7.1

Antragsverfahren

Der Antrag auf Ausgleichszulage/Ausgleichszahlung ist
nach dem Muster der Anlage 1 zusammen mit dem Sam-
melantrag gemäß Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 für das
laufende Kalenderjahr beim Geschäftsführer der Kreis-
stelle der Landwirtschaftskammer als Landesbeauf-
tragten im Kreise einzureichen. § 2 Absätze 1– 3 der
InVeKoS-Verordnung vom 3. Dezember 2004 (BGBl. I.
S. 3194) in der jeweils gültigen Fassung sind anzuwen-
den. Artikel 21 Abs. 1 Unterabsätze 1 und 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 796/2004 in der jeweils gültigen Fassung
sind anzuwenden.“

7

Die Nummer 7.3.2 erhält folgende Fassung:

„7.3.2

Die Kontroll- und Sanktionsregelungen richten sich
nach den Artikeln 24 – 30, 32, 50, 51, 53, 68 und 71– 73
der Verordnung (EG) Nr. 796/2004 in der jeweils gültigen
Fassung.“

8

In Nummer 7.4 wird die Angabe „Nr. 2419/2001“ ersetzt
durch die Angabe „Nr. 796/2004“.

9

In Anlage 1 „Antrag auf Gewährung einer Zuwendung“
erhält die Nummer 5.3.2 folgende Fassung:

„5.3.2

die Erhebung der Angaben dieses Sammelantrages auf
der Verordnung (EG) Nr. 796/2004 der Kommission vom
21. April 2004 (ABl. L 141/18 v. 30. 4. 2004) mit Durch-
führungsbestimmungen zur Einhaltung anderweitiger
Verpflichtungen, zur Modulation und zum Integrierten
Verwaltungs- und Kontrollsystem nach der Verordnung
(EG) Nr. 1782/2003 (ABl. L 270/1 v. 21. 10. 2003) des
Rates mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit be-
stimmten Stützungsregeln für Inhaber landwirtschaft-
licher Betriebe beruht. Die Angaben sind zur Überprü-
fung der Voraussetzungen für eine Zuschussgewährung
erforderlich und eine Bewilligung der Zuwendung ist
nur möglich, wenn die Angaben vollständig in diesem
Antragsvordruck enthalten sind,“

Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2006 in Kraft.

– MBl. NRW. 2006 S. 48

8201

Versicherungsfreiheit 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 

für Bedienstete in leitender Stellung 
im kommunalen Bereich

RdErl. d. Innenministeriums v. 4. 1. 2006 
– 31 – 26.06.02 – 3 – 4129/05 – 

Der RdErl. d. Innenministeriums v. 11. 11. 2005 (MBl.
NRW. S. 1327) wird wie folgt geändert:

1

In Satz 1 wird nach der Angabe „– bei der Vereinigung
der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in Köln,“
folgende Angabe eingefügt:

„– beim Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-
Westfalen (KAV NW) in Wuppertal“.

2

In Satz 2 wird das Wort „Beschäftigte“ durch das Wort
„Bedienstete“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2006 S. 49

913

Richtlinien
für bautechnische Maßnahmen an Straßen 
in Wassergewinnungsgebieten (RiStWag)

Gem. RdErl. d. Ministers für Bauen und Verkehr, 
– III A 1 – 30 – 05/123 – 10/03 – 

u. d. Ministers für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
– IV – 8 – 605/7 – 8169/16 – v. 12. 1. 2006

Die „Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Stra-
ßen in Wassergewinnungsgebieten“, Ausgabe 2002 –
(RiStWag) sind von der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen unter Mitwirkung von Vertre-
tern der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), der
Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.
(DVGW) und der Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertal-
sperren e. V. (ATT) im Benehmen mit dem Bundesminis-
ter für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und den
Obersten Straßenbaubehörden der Länder aufgestellt
worden.

Diese Richtlinien stellen eine Aktualisierung der „Richt-
linien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Was-
sergewinnungsgebieten“, Ausgabe 1982 dar und sind
Grundlage für die Planung und Ausführung der erfor-
derlichen Umweltschutzmaßnahmen beim Zusammen-
treffen von Straßenverkehrswegen und Grundwasser-
schutzgebieten bzw. Schutzgebieten von Trinkwasser-
sperren.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen hat mit seinem allgemeinen Rundschreiben
Straßenbau Nr. 14/2002 vom 24. 7. 2002, S 26/38.67.03/6
F 2002 gebeten, die RiStWag, Ausgabe 2002 für den Be-
reich der Bundesfernstraßen einzuführen. Für die in dem
Zuständigkeitsbereich des Landes Nordrhein-Westfalen
befindlichen Bundesfern- und Landesstraßen wird die
RiStWag, Ausgabe 2002 eingeführt. Es wird empfohlen,
die RiStWag, Ausgabe 2002 für die Straßen der übrigen
Baulastträger ebenfalls anzuwenden.

Die RiStWag, Ausgabe 2002 sind beim FGSV Verlag
Köln, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln zu beziehen.

Der Gem. RdErl. d. Ministers für Wirtschaft, Mittelstand
und Verkehr u. d. Ministers für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten v. 1. 8. 1984 (SMBl. NRW. 913) wird
aufgehoben. 

– MBl. NRW. 2006 S. 49
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II.

Ministerpräsident

Verleihung des Verdienstordens
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bek. d. Ministerpräsidenten v. 10. 1. 2006 
– III.5 – 150 – 1/71 – 

Der Ministerpräsident hat nachstehend genannten Per-
sönlichkeiten den Verdienstorden des Landes Nordrhein-
Westfalen verliehen:

– Herrn Helmut Falter, Aachen

– Herrn Dr. Robert Gossink, Heeze/Niederlande

– Frau Marie-Luise Hambücker, Aachen

– Herrn Dr. Ulrich Hartmann, Düsseldorf

– Frau Christel Annemarie Hoffmann, Bielefeld

– Herrn Johann Kauhsen, Aachen

– Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Gerhard Kegel, Köln

– Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Paul-Reiner Körfer, Bad
Oeynhausen

– Herrn Dr. Klaus Ernst Lefringhausen, Mettmann

– Herrn Kurt Malangré, Aachen

– Herrn Wolfgang Miehle, Lünen

– Frau Hedwig Scholz, Mettmann

– Herrn Herbert Scholz, Mettmann

– Frau Isa Vermehren, Bonn

– Herrn Dr. Hans-Christian Vollert, Viersen

– Frau Hiltrude Wessling, Münster

– Herrn Heinrich Wieking, Augustdorf

– MBl. NRW. 2006 S. 50

Finanzministerium

Tagegeld 
für Verpflegungsmehraufwendungen 

ab 1. Januar 2006

RdErl. d. Finanzministeriums v. 5. 1. 2006 
– B 2906 – 7.1 – IV A 3 – 

Die nach § 7 Abs. 2 Satz 1 und § 8 Abs. 1 Satz 4 LRKG
zu berücksichtigenden Sachbezugswerte nach der Sach-
bezugsverordnung vom 19. 12. 1994 (BGBl. I S. 3849),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. 12. 2005
(BGBl. I S. 3493), betragen für das Jahr 2006

für das Frühstück 1,48 Euro (für 2005: 1,46 Euro),

für das Mittag- 
und Abendessen je 2,64 Euro (für 2005: 2,61 Euro).

Im Einvernehmen mit dem Innenministerium.

– MBl. NRW. 2006 S. 50

Hilfskasse beim Landtag Nordrhein-Westfalen

Änderung der Satzung 
der Hilfskasse beim Landtag 

Nordrhein-Westfalen

Bek. d. Hilfskasse beim Landtag v. 11. 1. 2006

Der Ältestenrat des Landtags und der Verwaltungsrat
der Hilfskasse beim Landtag Nordrhein-Westfalen
haben aufgrund des § 32 des Abgeordnetengesetzes –
AbgG NRW – vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 252), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2005 (GV.
NRW. S. 951), – SGV. NRW. 1101 – in den Sitzungen
vom 15. 12. 2005 folgende Satzungsänderung beschlos-
sen, die durch Erl. d. Finanzministeriums v. 23. 12. 2005
– Vers 35-00-1. (25) IV C 4 – genehmigt worden ist.

Artikel I

Die Satzung der Hilfskasse beim Landtag Nordrhein-
Westfalen in der Fassung vom 20. Januar 1969 (MBl. NW.
S. 555), zuletzt geändert durch Beschluss des Ältesten-
rats des Landtags und des Verwaltungsrates der Hilfs-
kasse beim Landtag vom 4. 12. 2002 (veröffentlicht
durch Bekanntmachung vom 21. 1. 2003 – MBl. NRW.
S. 242 –) wird wie folgt geändert:

1

Es wird folgender § 8 a eingefügt:

„§ 8 a

Leistungen in 
besonderen wirtschaftlichen Notfällen

In besonderen wirtschaftlichen Notfällen können einem
Rentenempfänger/einer Rentenempfängerin eine einma-
lige Unterstützung oder laufende Unterhaltszuschüsse
gewährt werden.“

2

§ 13 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Verwaltungsrat wählt den Vorstand und be-
stimmt den Vorsitz jeweils für die Dauer der Wahl-
periode des Landtags. Endet die Wahlzeit des Vorstandes
und ist noch kein neuer Vorstand gewählt, so führt der
bisherige Vorstand die Geschäfte bis zur Neuwahl fort.“

3

In § 16 Buchstabe i) werden die Worte „§ 5 Abs. 3“ durch
die Worte „§§ 5 Abs. 3 und 8 a“ ersetzt.

4

§ 32 entfällt.

5

Es wird folgender § 33 eingefügt:

„§ 33

Übergangsvorschrift zur Satzungsänderung 
vom 1. 1. 2006

Die Amtszeit des amtierenden Vorstandes endet mit
Ablauf des 30. 6. 2006.“

Artikel II

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 1. 1.
2006 in Kraft.

Ausgefertigt.

Düsseldorf, den 11. Januar 2006

Hilfskasse beim Landtag 
Nordrhein-Westfalen

Regina  v a n  D i n t h e r

Vorsitzende des Verwaltungsrates 
der Hilfskasse beim Landtag 

Nordrhein-Westfalen

– MBl. NRW. 2006 S. 50
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Hinweis 
für die Bezieher des Ministerialblattes 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Einbanddecken zum Ministerialblatt für das Land
Nordrhein-Westfalen – Jahrgang 2005 –

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2005 Einband-
decken für 2 Bände vor zum Preis von 24,00 Euro zuzüg-
lich Versandkosten.

In diesem Betrag sind 16% Mehrwertsteuer enthalten.
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des
Betrages bitten wir abzusehen.

Bestellungen werden bis zum 1. 3. 2006 unter Angabe der
Kundennummer an den Verlag erbeten.

– MBl. NRW. 2006 S. 51
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